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===================================-=-------

1. ����!2t!Yf:6_���-��9���6�2!���2

a) Veranlassung zur Aufstellung
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In der Schlußphase zur Fertigstellung des Bauprojektes
"Wiking" zeigt sich, daß einige Detailpunkte der
Planung nicht mit vertretbaren Mitteln erreichbar
sind. Die erneute Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 A
wird notwendig.

b) Rechtsgrundlagen

Der im Sinne des§ 30 BBauG qualifizierte Bebauungs
plan Nr. 33 A der Stadt Schleswig - Alter Garten -
ist seit dem 10.11.1971 rechtskräftig. Die 1. Änderung
dieses Planes erlangte am 20.2.1979 Rechtskraft.

Die Aufstellung eines Planes zur 2. Änderung des Be
bauungsplanes Nr. 33 A beschloß die Ratsversammlung
am 11.10.1979 (Aufstellungsbeschluß).

Der Geltungsbereich der 2. Änderung umfaßt den Bereich
des Bebauungsplanes Nr. 33 A und seiner 1. Ymderung.

Die zeichnerischen (im Teil A) und textlichen (im Teil
B) Festsetzungen des genehmigten Bebauungsplanes Nr.
33 A und seiner 1. Änderung, die nicht von den im Ab
schnitt 2 dieser BegrUndung genannten Änderungen be
troffen werden, gelten weiter. Dieses gilt auch fUr die
Begründungen.

Als Kartengrundlage fUr den rechtlichen und topo
graphischen Nachweis der Grundstücke diente die Ab
zeicb.nung der Katasterkarte im Maßstab 1 : 500 mit 
Stand vom 2.6.1978. 

a) Einze�.g"e i ten der Änderung

Die Höh�nlage der öffentlichen verkehrsflächen und
öffentJ.lchen GrUnflächen wird geändert. Sie wird den
inzwj_schen weitgehend fertiggestellten Hochbauten
be-::;ser "'ng(. t--,a.ßt.
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